
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/25 87/10/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §16 Abs2;

VStG §19;

Rechtssatz

Für die Strafbemessung ist nicht der Vergleich mit einer in einem anderen Bescheid verhängten Strafe maßgebend,

sondern (innerhalb des gesetzlichen Rahmens) allein § 19 VStG. Die unterschiedliche Höhe der verhängten Strafen

lässt daher keinen Schluss auf eine Rechte des Bf verletzende Bemessung der Ersatzarreststrafe zu.
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